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Schulsozialarbeit  
an jeder Schule 
 
 
 
 
Position 1 Schulsozialarbeit ist 
unverzichtbar 
Um die Bildungschancen aller 
Kinder unabhängig von ihrem fa-
miliären Hintergrund zu befördern, 
bedarf es einer ausreichenden so-
zialpädagogischen Begleitung der 
Schülerinnen und Schüler aller Al-
tersgruppen. Ziel der Schulsozial-
arbeit ist dabei  die Förderung der 
schulischen, personalen, sozialen 
und beruflichen Entwicklung und 
Lebensbewältigung der Schülerin-
nen und Schüler, die Verringerung 
von Problemlagen, Belastungen 
und Benachteiligungen der Schü-
lerinnen und Schüler, die Beratung 
von Sorgeberechtigten und Lehr-
kräften und die Förderung einer 
schülerfreundlichen Umwelt.  
 
Position 2 Schulsozialarbeit er-
gänzt die Arbeit der Lehrkräfte 
Schulsozialarbeit ist ein eigen-
ständiges Tätigkeitsfeld, das durch 
ausgebildete Sozialpädagogen 
und Sozialarbeiter wahrzunehmen 
ist. Ihre Aufgabe ist es dabei nicht, 

an Stelle von Lehrern Bildungsin-
halte zu vermitteln. Vielmehr ist es 
ihre Aufgabe, präventive und in-
tervenierende Angebote in Form 
von Einzelfallhilfen, Gruppenarbeit 
und Gemeinwesenarbeit am Ort 
Schule anzubieten.  
 
Position 3 Schulsozialarbeit und 
Inklusion 
Bei der angestrebten inklusiven 
Beschulung möglichst vieler Schü-
lerinnen und Schüler ist mit einem 
Anstieg von Problemlagen zu 
rechnen. Um dieser Entwicklung 
präventiv zu begegnen, ist ein 
Ausbau der Schulsozialarbeit er-
forderlich. 
 
Position 4 Schulsozialarbeit ist 
Bestandteil der Schule 
Schulsozialarbeit steht dabei nicht 
neben der Schule, sondern ist in-
tegraler Bestandteil des Schulan-
gebots. Die Sozialpädagogen und 
Sozialarbeiter bilden deshalb mit 
den Lehrern ein Team. Nur dann 
kann die erforderliche vertrauens-
volle Zusammenarbeit gelingen. 
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Nur dann ist Schulsozialarbeit kein 
Fremdkörper. 
 
Position 5 Schulsozialarbeit an 
jeder Schule 
Alle Schülerinnen und Schüler un-
abhängig von ihrem Alter und der 
gewählten Schulform müssen ei-
nen Zugang zur Schulsozialarbeit 
haben. Deshalb müssen an allen 
Schulen im Land Sozialpädagogen 
beschäftigt werden! Je nach Schü-
lerzahl an den jeweiligen Schulen 
bedarf es auch mehrerer Schulso-
zialarbeiter. So sollte zumindest 
für je 300 Schüler ein Schulsozial-
arbeiter tätig sein. An sogenann-
ten Brennpunktschulen sind zu-
sätzliche Stellen vorzusehen. 
 
Position 6 Schulsozialarbeit 
wird vom Land verantwortet und 
bezahlt 
Die Verantwortung für Schulsozi-
alarbeit liegt beim Land. Schulso-
zialarbeit ist Bestandteil der inne-
ren Schulverwaltung und vom Bil-
dungsministerium zu verantwor-
ten. Das Land muss künftig des-
halb auch die Kosten dafür tragen. 
Es kann nicht sein, dass die Kas-
senlage der Gemeinde entschei-
dend dafür ist, ob es an einer 
Schule Schulsozialarbeit gibt oder 
nicht. Durch die Beschäftigung der 
Schulsozialarbeiter als Angestellte 

des Landes, kann auch eine weit 
höhere Kontinuität in der Schulso-
zialarbeit gewährleistet werden. 
Schulsozialarbeiter sind Bestand-
teil eines jeden Kollegiums. Wobei 
sie hinsichtlich der Organisation 
dem jeweiligen Schulleiter unter-
stellt sind, hinsichtlich der inhaltli-
chen Ausgestaltung ihrer Arbeit 
aber unabhängig bleiben. Die Er-
kenntnisse des Schulsozialarbei-
ters unterliegen dabei der Ver-
schwiegenheit, soweit keine straf-
rechtlich relevanten Sachverhalte 
betroffen sind. 
 
Position 7 Schulsozialarbeit 
muss im Schulgesetz verankert 
werden 
Um die vorgenannten Ziele zu er-
reichen muss Schulsozialarbeit im 
Schulgesetz verankert werden. 
Aufgaben und Ziele der Schulso-
zialarbeit sind zu beschreiben. Die 
Rolle der Schulsozialarbeiter im 
Kollegium ist zu beschreiben, wo-
bei ihrer erforderlichen Unabhän-
gigkeit und ihrer Verschwiegen-
heitspflicht Rechnung zu tragen 
ist. Eine verpflichtende Kooperati-
on mit der Jugendhilfe ist festzu-
schreiben. 
 
 
 
 
 

 


